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24  Strafsachen gegen Angehörige bestimmter Berufe des Wirtschaftslebens und 
Sachverständige
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 4 und 5, Absatz 2 EGGVG, die §§ 36a Absatz 3 Nummer 
2, 84a Absatz 2, 130 Absatz 1 WiPrO, § 10 Absatz 2 StBerG
 
(1) In Strafsachen gegen

–  Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer,
 
–  vereidigte Buchprüferinnen und vereidigte Buchprüfer,

 
–  Steuerberaterinnen und Steuerberater,

 
–  Steuerbevollmächtigte,

 
–  Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, persönlich haftende 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder Partnerinnen und Partner einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft oder
Buchprüfungsgesellschaft,

 
–  Dispacheurinnen und Dispacheure,

 
–  Markscheiderinnen und Markscheider,

 
–  öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure,

 
–  Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, geschäftsführende und gleichzeitig 
vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinhaberinnen und 
Geschäftsinhaber eines zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmens und Personen, die 
für ein solches Unternehmen an der Börse handeln (Börsenhändler),

 
–  öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, öffentlich bestellte und vereidigte sowie allgemein 
beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher, ferner öffentlich bestellte und vereidigte sowie ermächtigte 
Übersetzerinnen und Übersetzer sowie

 
–  Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure, soweit diese in einer von einer 
Berufskammer geführten Liste eingetragen sind,

 
sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung des 
Berufs zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit 
oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen

1.  der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,
 
2.  die Entscheidung, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein solches aufgehoben 
worden ist,

 
3.  die Erhebung der öffentlichen Klage,

 



4.  der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen war.
 
(2) 1In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im Sinne 
des § 11 Absatz 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des 
Einzelfalls sie erfordern. 2Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, 
Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit hervorzurufen. 
3Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 4Die Sätze 1 
bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verursacht worden ist, und bei 
gefährlicher Körperverletzung.

(3) 1In Strafsachen gegen amtlich anerkannte Sachverständige oder Prüferinnen und Prüfer für den 
Kraftfahrzeugverkehr gelten die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass sich die Mitteilungspflicht auch auf 
die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 111a StPO oder die Sicherstellung, Inverwahrnahme 
oder Beschlagnahme des Führerscheins gemäß § 94 StPO erstreckt. 2Gleiches gilt für Prüfingenieurinnen 
und Prüfingenieure von amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen, die mit der Durchführung von 
Untersuchungen betraut sind (Anlage VIIIb StVZO).

(4) Die Mitteilungen sind zu richten an

1.  die zuständige Landesbehörde in Fällen, in denen eine rechtskräftige Entscheidung ein Berufsverbot 
anordnet oder den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge hat,

 
2.  die zuständige Berufskammer, wenn eine solche als Körperschaft des öffentlichen Rechts besteht,

 
3.  die für die Bestellung zuständige Behörde oder Stelle (Kammer) in Strafsachen gegen öffentlich 
bestellte und vereidigte Sachverständige, öffentlich bestellte und vereidigte sowie allgemein beeidigte 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher, öffentlich bestellte und vereidigte sowie ermächtigte Übersetzerinnen 
und Übersetzer,

 
4.  die für die Aufsicht über Dispacheurinnen und Dispacheure, Markscheiderinnen und Markscheider, 
öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure, die für die amtliche 
Anerkennung der Sachverständigen und Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr sowie die für 
die Zustimmung zur Betrauung von Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren jeweils zuständige Stelle,

 
5.  die Geschäftsführung der Börse in Strafsachen gegen Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer, geschäftsführende und gleichzeitig vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und 
Gesellschafter, Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber eines zur Teilnahme am Börsenhandel 
zugelassenen Unternehmens und Personen, die für ein solches Unternehmen an der Börse handeln 
(Börsenhändler), und an

 
6.  die Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt, die oder der für die Einleitung des 
berufsgerichtlichen Verfahrens zuständig ist (§§ 84, 130 Absatz 1 WiPrO, § 113 StBerG), in Strafsachen 
gegen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferinnen und vereidigte 
Buchprüfer, Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Steuerbevollmächtigte, gegen 
Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, persönlich haftende Gesellschafterinnen 
oder Gesellschafter oder Partnerinnen oder Partner einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Steuerberatungsgesellschaft oder Buchprüfungsgesellschaft.

 


